
Wich%ge Eingaben für die HIT-An%bio%kadatenbank 
 
Der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung soll europaweit weiter reduziert werden. Tierärzte und 
Tierhalter in Deutschland wurden erstmals aufgefordert, Meldungen über den Antibiotikaverbrauch 
in die Tierarzneimittel-Datenbank (TAM) einzutragen. Die Meldepflichten basieren auf dem 
Tierarzneimittelgesetz und dem Antibiotikaminimierungskonzept. Die Meldung der abgegebenen 
Antibiotikamenge erfolgt ausschließlich durch den Tierarzt. Allerdings müssen die Betriebe auch 
bestimmte Informationen melden, wobei nicht alle Tierhalter betroffen sind. Früher wurden nur 
Masttiere überwacht, aber seit diesem Jahr betrifft es auch Höfe mit anderen Nutzungsrichtungen.  
Landwirte mit über 25 Milchkühen und/oder über 25 nicht auf dem Betrieb geborenen Kälbern (bis 
zu 12 Monaten), Geflügelhalter mit über 1000 Jung- oder 4000 Legehennen und Schweinehalter mit 
über 85 Zuchtsauen oder 250 Mastschweinen sind von der Meldepflicht betroffen. Die bisherigen 
Rindermastbetriebe sind derzeit von der Meldepflicht für ihre Bestände ausgenommen. Allerdings 
fallen Kälber unter 12 Monaten, die nicht auf ihrem Betrieb geboren wurden, auch bei ihnen unter 
das Antibiotikaminimierungskonzept. 
Landwirtschaftliche Betriebe melden sich zunächst in der TAM-Datenbank als meldepflichtige 
Tierhalter an und geben die Nutzungsart an. Den Link dazu finden sie nach der Anmeldung in der HI-
Tier-Datenbank unter "Tierarzneimittel/Antibiotika-Datenbank". Im zweiten Schritt müssen 
Rinderhalter der Übernahme der Tierzahlen aus HI-Tier in die TAM-Datenbank zustimmen oder 
Schweine- und Geflügelhalter müssen die Tierzahlen eingeben. Wenn seit dem 1. Januar 2023 keine 
Antibiotika für die jeweilige Tierart eingesetzt wurden, gibt der Landwirt zusätzlich eine Nullmeldung 
ab, sofern er ein meldepflichtiger Betrieb ist. 
 
 
  

1. Auf www.hi-&er.de mit Betriebsnummer und PIN anmelden  
2. „Auswahlmenü TierarzneimiBel / An%bio%ka (TAM)“ anwählen  
3. Eingabe der Nutzungsart  

4. Eingabe der rich%gen Nutzungsart  

 
 
Nach dem Einfügen wird der Eintrag der Nutzungsart bestä%gt.  

Auswahl 1. Halbjahr 2023 

Auswahl Milchkühe 
Kälber zugegangen nur 
wenn mehr als 25 Kälber 
zugekauQ wurden  



 
5. Eingabe des Tierbestands 

Die Tierzahlmeldungen können am Ende des jeweiligen Halbjahres mit folgenden Fristen: 
1. HJ bis zum 14.7.; 2. HJ bis zum 14.1. durchgeführt werden.  
 
„Auswahlmenü TierarzneimiBel / An%bio%ka (TAM)“ anwählen: 
 
Untermenu: Vorschlag/Übernahme Tierbestand / -veränderungen aus VVVO-
Meldungen für Rinder 

 

 
Kalenderhalbjahr und Betriebstyp auswählen und Anzeigen 
 
 



 
 

6. Eingabe Tierhalter-Erklärung  
 
Für die ZukunQ relevant damit wir euch bei einem etwaigen Maßnahmenplan 
unterstützen können.  
Wieder auf der Startseite Auswahlmenü TierarzneimiBel / An%bio%ka (TAM) 
Zeile 2 Eingabe Tierhalter-Erklärung (Benennung eines DriBen für MiBeilungen) 

 

Prüfen und Andern/Speichern klicken 



 
 
Auch dieser Eintrag wird bestä%gt. 
 

 
 
Viele Erfolg bei der Erfassung der Daten bei Fragen zum An%bio%kamonitoring stehen 
wir euch jederzeit zur Verfügung.  
 
Das Praxisteam 

Gül%gkeitsbeginn unbedingt 01.01.2023 
Praxisnummer 034570060036 

Eintrag der 
jeweiligen 
Nutzungsart 

Wich%g „immer Abruf von 
Daten ohne Einschränkung  

Wich%g „immer Abruf von 
Daten ohne Einschränkung  

Wich%g „immer Abruf von 
Daten ohne Einschränkung  


